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Bestimmung Actisabgabe Accisabgabe
Benennung der Gegenstande. von monullurtn

(Waaren.) Thaler, Centner, Stadt. Dorfern.
Stuck c.

—JW.
bei glasernen oder steinernen Gefäßen, 20 vom'Hundert des BruttoGewiches.
bel holzernen Kisten, Fäßern 2c. 10 vom Hundert des Brutto-Gewichts.
bei Matten und Säcken, l 3 vom|Hundert des Brutto.] Gewichts.

3. Bei der Accisvernehmung nach dem Geldwerthe der
Waare ist sich nach dem Einkaufspreise derselben,
mit Inschluß der Verpackung, zu richeen. · s

4.)Dievolle8avungeineseInmänUEfchenSchiebekars
tmsoverSchiebebocksistzuzCentnehdseeines
dergleichenKorbs,Trageec.zu-;—Centneranzus
nehmen, ein Handkorb wird einem halben Trage-
korbe gleich geachtet.

Ausgegeben zu Dresden, am 20sten Mai 1826.


